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1. Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstra-

ßen, der Haupteisenbahnen oder der Großflughäfen und 

anderer Lärmquellen 

 

§ 47b BImSchG definiert die zu untersuchenden Lärmquellen wie folgt:  

 

 

Ballungsraum 

 

Ein Ballungsraum ist ein Gebiet mit einer Einwohnerzahl von über 100.000 und einer Bevölke-

rungsdichte von mehr als 1.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Im Land Nordrhein -West-

falen definieren sich die Ballungsräume über die Einwohnerzahl der Gemeinden. Die  Stadt 

Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis zählt mit 26.831 Einwohnern zum 31. Dezember 202 1 nicht zu 

den Ballungsräumen. 

 

 

Hauptverkehrsstraßen 

 

Zu untersuchende Hauptverkehrsstraßen sind Bundesfernstraßen, Landesstraßen oder sonstige 

grenzüberschreitende Straßen, jeweils mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kraft-

fahrzeugen pro Jahr (DTV >8.200 Kfz). Das LANUV hat folgende Straßen( -abschnitte) kartiert 

(Pflichtaufgabe):  

 

+ A 61 innerhalb des Stadtgebiets, 

+ B 266 von Stadtgrenze  zu Swisttal bis Einmündung L 471 in Höhe Autobahnan-

schlussstelle Rheinbach, 

+ L 471 von B 266 bis Wormersdorfer Straße , 

+ L 158 von Stadtgrenze zu Meckenheim bis Gymnasiumstraße . 

 

Darüber hinaus hat die Stadt Rheinbach als freiwillige Leistung die  

 

+ Ortsdurchfahrt Wormersdorf   

 

im Lärmaktionsplan der 4. Runde untersucht.   

 

 

Haupteisenbahnen 

 

Zu betrachten sind die die Schienenwege von Eisenbahnen nach dem Allgemeinen Eisenbahn -

gesetz mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr.  

 

Die DB-Strecke 

 

+ DB-Streckennummer 2645 Bonn Hbf. ð Euskirchen 

 

erfüllt diese Rahmenbedingung und ist somit durch das EBA kartierungspflichtig.  
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Großflughäfen  

 

Die Stadt Rheinbach befindet sich bezüglich der Auslösewerte des Lärmaktionsplans nicht im 

Lärmwirkungsbereich eines Großflughafens mit mehr als 50.000 Flugbewegungen/ Jahr (Starts 

und Landungen).  

 

Militärisch genutzte Flughäfen sowie Regionalflughäfen und Landeplätze sind nicht Gegen-

stand der Lärmminderungsplanung.  

 

 

Gewerbelärm 

 

Nur in Ballungsräumen sind die Industrie - und Gewerbebetriebe mit IED -Anlagen (Industrial 

Emissions Directive) zu kartieren, sowie Häfen für die Binnen - oder Seeschifffahrt mit einer Ge-

samtumschlagsleistung von mehr als 1,5 Mio. Tonnen pro Jahr.  

 

Probleme mit dieser Lärmquelle sind deshalb in den Nicht -Ballungsräumen außerhalb des Lärm-

aktionsplans zu regeln.  

 

 

Andere Lärmquellen 

 

Nach § 47a BImSchG gilt der sechste Teil des BImSchG nicht für Lärm, der von der davon be-

troffenen Person selbst oder durch Tätigkeiten innerhalb von Wohnungen verursacht wird, für 

Nachbarschaftslärm, Lärm am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln oder Lärm, der auf militärische 

Tätigkeiten in militärischen Gebieten zurückz uführen ist.  

 

Probleme mit diesen Lärmquellen sind außerhalb des Lärmaktionsplans zu regeln.  
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Abb. 1.1:  Eingangsdaten Lärmkarten ï Untersuchte Lärmquellen  



2024-08-05 
rheinbach_lap_4_2024-08-05.docx 

 

 

PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
  

Stadt Rheinbach ð Lärmaktionsplan 4. Runde 

 

 

 

 

 

 

5 

2. Zuständige Behörde 

 

Für die Erstellung der strategischen Lärmkarten Straßenverkehr und Flughäfen ist in Nordrhein -

Westfalen das LANUV zuständig. Die Berechnung der Lärmbelastung von Schienenverkehr auf 

Schienenwegen des Bundes erfolgt durch das EBA. 

 

Die Zuständigkeit für den Lärmaktionsplan regelt § 47e BImSchG. Sie liegt in den Nicht -Bal-

lungsräumen für den Straßenverkehr bei den Gemeinden oder den nach Landesrecht zuständi-

gen Behörden. Im Land Nordrhein -Westfalen bestätigt das Landesrecht die Zuständigkeit der 

Gemeinden: 

 

 

 Stadt Rheinbach 
 Stadtverwaltung Rheinbach 
 Nicole-Karolina Fritzsche 
 Schweigelstraße 23  
 53359 Rheinbach 
   
 Tel.  02226 / 917 - 148 
 E-Mail:  nicole.fritzsche@stadt-rheinbach.de 
 
 Internet:  www.rheinbach.de 
 
 Gemeindeschlüssel: 05 3 82 048 

 

 

Seit dem 1. Januar 2015 ist gemäß § 47e BImSchG das EBA in den Nicht-Ballungsräumen auch 

zuständig für die Aufstellung eines bundesweiten Lärmaktionsplans für die Haupteisenbahn-

strecken des Bundes mit Maßnahmen in Bundeshoheit.  

 

Der Lärmaktionsplan ist als Lang- und Kurzfassung von der Gemeinde dem zuständigen Lan-

desministerium zu übergeben. Dieses ist zuständig für die Mitteilung der Kurzfassung an das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (nach § 47c Abs. 5 und 6 

sowie nach § 47d Abs. 7 BImSchG), das wiederum die Unterlagen an die EU-Kommission wei-

terleitet.  
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3. Rechtlicher Hintergrund  

 

Vorbemerkung  

 

Seit der 3. Runde der Lärmaktionspläne haben sich nahezu alle Richtlinien und Berechnungs-

verordnungen zum Lärmschutz auf EU - wie auch auf nationaler Ebene verändert:  

 

+ Die Berechnungsmethoden entsprechend der EU-Umgebungslärmrichtlinie haben 

sich zum 31. Dezember 2018 wie folgt geändert:  

# Die "Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen 

ð VBUS, Schienen ð VBUSch und Industrie und Gewerbe ð VBUI" wurden 

durch die "Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen 

Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe)" (BUB) ersetzt. 

# Anstelle der "Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an 

Flugplätzen" (VBUF) gilt nun die BUF. 

# Die Belastetenzahlen werden nun nicht mehr entsprechend der "Vorläufigen 

Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umge-

bungslärm " (VBEB) ermittelt, sondern mit dem Rechenansatz der "Berech-

nungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm" 

(BEB), die im Sinne der Betroffenen zu deutlich höheren Belastetenzahlen 

führt und damit den Handlungsdruck erhöht.  

 

+ Auf nationaler Ebene wurden für Berechnung des Straßenverkehrslärms bisher die 

"Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen ð RLS-90" angewandt. Diese wurden am 

1. März 2021 mit Änderung der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) 

durch die "Richtlinien f ür den Lärmschutz an Straßen ð RLS-19" abgelöst.  

 

+ Bisher wurden die Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007 als einzige Lärmschutzrichtlinie 

noch nicht novelliert, so dass hier in den meisten Bundesländern bis auf weiteres 

die RLS-90 zur Anwendung kommt.  

 

+ Das Umweltbundesamt hat die bisherigen Empfehlungen für die Auslösewerte von 

65/55 dB(A) Lden/ Lnight  für die kurzfristigen Umwelthandlungsziele um 5 dB(A)  auf 

60/50 dB(A), bei den mittelfristigen Handlungszielen um weitere 5 dB(A) auf 

55/45 dB(A) abgesenkt. 

 

+ Der Spielraum zur Anordnung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen hat 

sich durch jüngere Gerichtsurteile erweitert.  

 

+ Der LAI empfiehlt in seinen jüngsten Hinweisen, die ruhigen Gebiete in einem klein-

teiligeren Rahmen zu betrachten , als es die Umgebungsrichtlinie vorgibt.  

 

+ Es wurden vom Umweltbundesamt vereinfachte Berechnungsverfahren für die Er-

mittlung der Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen  

eingeführt.  

 

Die neuen Berechnungsmethoden für die strategischen Lärmkarten arbeiten im Vergleich zu 

den bisherigen Richtlinien mit zum Teil stark veränderten Parametern. Ein direkter Vergleich der 

bisherigen und der neue n Werte als Zeitreihe ist nicht mehr möglich.  
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Als Folge ist der Lärmaktionsplan der 4. Runde nicht nur eine einfache Fortschreibung, sondern 

erfordert eine umfassende Überprüfung des Lärmaktionsplans der 3. Runde.  

 

 

EU-Recht 

 

Im Jahr 2002 trat die EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) in Kraft. Der Begriff Lärmakti-

onsplan wird in der Richtlinie wie folgt definiert:  

 

+ "Ein Plan zur Regelung von Lärmproblemen und von Lärmauswirkungen, erforder-

lichenfalls einschließlich Lärmminderung".  

 

Ziel der Richtlinie ist, ein gemeinsames Konzept zur Bewertung und Bekämpfung von Umge-

bungslärm zu realisieren, um schädliche Auswirkungen einschließlich Belästigungen durch Um-

gebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu vermindern.  

 

Lärmminderungspläne sind bei bedeutsamen Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten 

jedoch alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung zu überprüfen und erforderlichen-

falls zu überarbeiten.  

 

Seit der 2. Stufe (= 2. Runde) sind außerhalb von Ballungsräumen mit mehr als 100.000 Ein-

wohnern für alle regionalen, nationalen oder grenzüberschreitenden Straßen mit mehr als 

3 Mio. Kfz/Jahr (DTV 8.200 Kfz) und alle Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zü-

gen/Jahr zu erstellen. Hinzu kamen Großflughäfen mit mehr als 50.000 Flugbewegungen/Jahr.  

 

Die zuständigen Behörden haben nun in der 4. Runde bis zum 18. Juli 2024 Zeit, die Lärmakti-

onspläne der 3. Runde zu überprüfen. Entsprechend dem "Portugal-Urteil" des EuGH müssen 

alle Gemeinden, die kartiert wurden, auch einen Lärmaktionsplan (ggf. mit verringertem Auf-

wand) aufstellen.  

 

Als Anhang III sind die Begriffsbestimmungen nach Artikel 3 der EU -Umgebungslärmrichtlinie 

beigefügt.  

 

 

Nationale Umsetzung des EU-Rechts 

 

Die Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Bewertung und 

Bekämpfung von Umgebungslärm vom 25. Juni 2002 ist im Juni 2005 mit der Einfügung der 

§§ 47a-f in das Bundes-Immissionsschutzgesetz und mit Erlass der 34. BImSchV in nationales 

Recht überführt worden.  

 

Umgebungslärm bezeichnet "belästigende oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die 

durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von Verkehrs-

mitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industrielle Tätig-

keiten ausgeht" (§ 47b BImSchG). 

 

Die Lärmaktionspläne müssen gemäß § 47d Abs. 2 BImSchG folgende Mindestanforderungen 

der Anlage V der EU-Umgebungslärmrichtlinie erfüllen:  
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+ "Eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisen-

bahnstrecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die berücksichtigt 

werden,  

+ Benennung der zuständigen Behörde,  

+ Erläuterung des rechtlichen Hintergrunds,  

+ Nennung aller geltenden Grenzwerte gemäß Artikel 5 ULR  

+ eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten,  

+ eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, 

sowie Angabe von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen,  

+ das Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Artikel 8 Absatz 7,  

+ Auflistung der bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminde-

rung,  

+ die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre geplant 

haben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete,  

+ Darstellung der langfristigen Strategie,  

+ finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsana-

lyse, Kosten-Nutzen-Analyse, 

+ die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Ergeb-

nisse des Lärmaktionsplans." 

 

Gemäß § 47d Abs. 3 BImSchG wird die Öffentlichkeit zu den Vorschlägen der Lärmaktionspläne 

gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und Überprü-

fung der Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind  zu berücksichti-

gen. Da es zur Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit keine nationalen ge setzlichen 

Regelungen gibt, erhält die EU-Umgebungslärmrichtlinie Direktwirkung. Es liegt somit im Er-

messen der zuständigen Behörden, die unbestimmten Begriffe der EU-Umgebungslärmrichtlinie 

(z. B. "rechtzeitig und effektiv") näher zu bestimmen.  

 

Die Festlegung von Maßnahmen in den Plänen ist in das Ermessen der zuständigen Behörden 

gestellt.  

 

 

Nationales Recht zum Lärmschutz 

 

Der Lärmaktionsplan muss zwar die Anforderungen der EU -Umgebungslärmrichtlinie erfüllen, 

doch erfolgt die Umsetzung der im Lärmaktionsplan beschlossenen Maßnahmen nach den na-

tionalen Vorschriften von Bund und Ländern, was Konflikte nicht ausschließt. Nachf olgend wer-

den deshalb die wesentlichen rechtlichen Grundlagen auf Bundesebene kurz vorgestellt. Die 

jeweiligen Gesetze und Runderlässe der Länder sind darüber hinaus zu beachten. 

 

Ein direkter Vergleich der nach BUB und RLS-19 berechneten Pegelwerte ist aufgrund unter-

schiedlicher Berechnungsgrundlagen nicht möglich. Mit den Werten der BUB kann lediglich ein-

geschätzt werden, ob verkehrsbeschränkende Maßnahmen nach StVO anordnungsfähig sein 

könnten. Für eine ermessensfehlerfreie Prüfung straßenverkehrsrechtlicher Ma ßnahmen sind 

die national für die Straßenbauverwaltung (Lärmsanierung) bzw. Straßenverkehrsbehörden 

(Straßenverkehrsordnung) bindenden RLS-19 zu verwenden (in einzelnen Bundesländern gelten 

bei den Lärmschutz-Richtlinien-StV 2007 derzeit noch die RLS-90). 

 

Eine der Grundvoraussetzungen zur Gewährung von passiven Schallschutzmaßnahmen ist, dass 

die maßgeblichen Auslösewerte der Lärmsanierung in Abhängigkeit von der Gebietskategorie 

überschritten sind. Dazu zählt unter anderem, dass Lärmsituationen anhand der VLärmSchRL 97 
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in Verbindung mit den RLS-19 zu ermitteln und zu bewerten sind. Die Art der zu schützenden 

Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in Bebauungsplänen (DIN 18005 -1) 

oder aus der Realnutzung. Bei der Entscheidung über die Lärmsanierung sind darüber hinaus 

weitere Kriterien zu prüfen (zum Beispiel, wann ein betroffenes Gebäude errichtet wurde).  

 

 

Tab. 3.1: Beurteilungspegel zur Lärmsanierung an Bundesfernstraßen 

 

Nutzung/Gebietskategorien Beurteilungspegel 

 Tag Nacht 

Gebiete um Krankenhäuser, Schu-
len, Kur- und Altenheime, reine und 
allgemeine Wohngebiete, Kleinsied-
lungsgebiete  

64 dB(A) 54 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete* 66 dB(A) 56 dB(A) 

Gewerbegebiet 72 dB(A) 62 dB(A) 

*   Die Beurteilungspegel können an Landesstraßen in einzelnen Bundesländern abweichen.  

 

 

Gemäß § 45 StVO können die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen 

oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder 

verbieten und den Verkehr umleiten. Die Straßenverkehrsbehörden treffen die notwe ndigen 

Anordnungen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen, zum Schutz bestimmter 

Erholungsorte und Erholungsgebiete oder zur Unterstützung der geordneten städtebaulichen 

Entwicklung.  

 

Der Einsatz straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen erfolgt nach den Lärmschutz -Richtlinien-

StV 2007. Sie gelten allgemein für bestehende Straßen und betreffen vor allem Verkehrsbe-

schränkungen, Verkehrsverbote und Verkehrsumleitungen (§ 45 StVO). Die in den L ärmschutz-

Richtlinien-StV unter 2.1 festgelegten Immissionsgrenzen liegen in reinen und allgemeinen 

Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten sowie an Krankenhäusern, Schulen, Kur - und Altenhei-

men beispielsweise bei 70 dB(A) tagsüber und bei 60 dB(A) in der Nac ht, 72/62 dB(A) für Misch - 

und Gewerbegebiete. Eine Prüfpflicht zur Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen 

und somit auch Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung besteht jedoch nicht erst 

bei Überschreitung der Grenzwerte der Richtlinie n-StV, sondern bereits nach den wesentlich 

strengeren Lärmvorsorgewerten Werten der 16. BImSchV (Gefahrenlage).  

 

 

Tab. 3.2: Beurteilungspegel der 16. BImSchV (Lärmvorsorgewerte) 

 

Nutzung/Gebietskategorien Beurteilungspegel 

 Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kur- und 
Altenheime 

57 dB(A) 47 dB(A) 

Reine und allgemeine Wohngebiete, 
Kleinsiedlungsgebiete 

59 dB(A) 49 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete, Ur-
bane Gebiete 

64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiet 69 dB(A) 59 dB(A) 
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4. Geltende Grenzwerte gemäß Artikel 5 ULR 

 

Für die Geräuschbelastung der Bevölkerung hat eine Reihe von Institutionen Qualitätsstandards 

vorgeschlagen. Diese wurden unter gesundheitlichen Aspekten entwickelt, unabhängig von der 

jeweiligen Nutzung der Gebiete, in denen Menschen Geräuschen ausgesetzt sind. Der Sachver-

ständigenrat für Umweltfragen hat in seinem Umweltgutachten 2004
1
 und in seinem Sonder-

gutachten "Umwelt und Straßenverkehr ð Hohe Mobilität ð Umweltverträglicher Verkehr" vom 

Juni 2005
2
 auf die Schwelle von 45 dB(A) hingewiesen, unterhalb der ein ungestörter Schlaf 

sichergestellt werden kann bzw. oberhalb der Aufwachreaktionen festzustellen sind. In dem 

Gutachten "Weniger Verkehrslärm für mehr Gesundheit und Lebensqualität " des Sachverständi-

genrats aus dem Jahr 2020 wird empfohlen, i n einem ersten Schritt 65 dB(A) am Tag und 

55 dB(A) in der Nacht als allgemein geltende obere Grenze zulässiger Lärmbelastung her zuzie-

hen. Langfristig soll ten die Lärmpegel die Werte von 55 dB(A) tagsüber bzw. 45 dB(A) nachts 

nicht übersteigen .
3
  

 

Die Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa, gibt die Empfehlung
4
, durch Stra-

ßenverkehrslärm bedingte Lärmpegel auf weniger als 53  dB(A) für den Lden und auf weniger als 

45 dB(A) für den Lnight  zu verringern, um gesundheitliche Auswirkungen und eine Beeinträchti-

gung des Schlafs zu vermeiden. 

 

In den letzten Jahren ist zudem ein Trend zu beobachten, dass sich die Lärmsanierungswerte 

immer weiter den Lärmvorsorgewerte annähern.  

 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt das Umweltbundesamt als kurzfristiges Umwelthandlungs-

ziel für den Lärmaktionsplan das Wertepaar 60/50 dB(A) zu verwenden und mittelfristig das 

Wertepaar 55/45 dB(A) anzustreben.  

 

 

Tab. 4.1: Empfehlungen zu den Umwelthandlungszielen für die Lärmaktionsplanung (UBA) 

 

 

 

Die Stadt Rheinbach verwendet bei der Fortschreibung des Lärmaktionsplans der 4. Runde die 

vom Umweltbundesamt als kurzfristig anzustrebenden Umwelthandlungsziele 60  dB(A) für den 

Lden bzw. 50 dB(A) für den L night . 

  

 

1 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Umweltgutachten 2004 - Umweltpolitische Handlungsfähigkeit sichern, Berlin, 2004 
2 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Sondergutachten Umwelt und Straßenverkehr ï Hohe Mobilität ï Umweltverträglicher Verkehr, 

Berlin, 2005 
3  Sachverständigenrat für Umweltfragen, Weniger Verkehrslärm für mehr Gesundheit und Lebensqualität, Berlin, 2020 
4  Weltgesundheitsorganisation ï Regionalbüro für Europa, Leitlinien für Umgebungslärm, Kopenhagen 2018 
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5. Zusammenfassung der Daten aus den Lärmkarten 

 

Die strategischen Lärmkarten sind für jede Verursachergruppe (also Straße, Schiene und Flug-

verkehr) getrennt zu erstellen. Diese werden mit dem europäisch harmonisierten "Berechnungs-

verfahren für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (Straßen, Schienenw ege, Industrie 

und Gewerbe)" (BUB) berechnet.  

 

 

5.1 Straßenverkehr 

 

Die Eingangsdaten zur Berechnung der strategischen Lärmkarten der untersuchungspflichtigen 

Straßenabschnitte und damit ermittelten strategischen Lärmkarten zeigen die nachfolgenden 

Abbildungen.  

 

Die Prüfung der Eingangsdaten  der Lärmkartierung des LANUV führte zu folgendem Ergebnis:  

 

+ Die von der A 61 betroffenen Gebäude des Gewerbeparks sind keine Gebäude mit 

empfindlicher Nutzung , so dass hier keine Betroffenheit  besteht.  

 

+ Im Bereich Wormersdorf  ging die erst kürzlich fertiggestellte Lärmschutzwand an 

der A 61 nicht  in die Kartierung ein. Die vorliegenden Fassadenpegel des LAP 4 

liegen dementsprechend niedriger. Die Gebäude sind nach dem Bau der Lärm-

schutzwand unter das Wertepaar 65/55 dB(A) Lden/Lnight  gesunken. 

 

+ In der Ortsdurchfahrt Oberdrees wurde S MA 08 mit eine r Minderungswirkung von 

Ó2,0 dB(A) eingebaut . Die lärmmindernde Asphaltdeckschicht ging nicht in die 

Lärmkartierung ein. Sie wird in den Daten der Basistabelle bei den Maßnahmen zu 

den einzelnen Belastungsachsen mit einer Reduzierung um 2 dB(A) berücksichtigt.  

Die maximalen Fassadenpegel verringern sich  

# zwischen Ortseingang West und Mieler Straße von 72,2/62,4 dB(A) Lden/Lnight  

auf 70,2/60,4 Lden/Lnight  und 

# zwischen Mieler Straße und Ortsausgang Ost von 73,9/64,4 dB(A) Lden/Lnight  

auf 71,9/62,4 L den/Lnight . 

 

+ Auf dem Abschnitt der Belastungsachse  der Straße Vor dem Voigt stor ð Koblenzer 

Straße ging die reduzierte zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h zwischen Gym-

nasiumstraße und Gräbbachweg nicht in die Lärmkartierung ein. Sie wird in den 

Daten der Basistabelle bei den Maßnahmen zu den einzelnen Belastungsachsen mit 

einer Reduzierung der dB(A)-Werte um 2,4 dB(A) berücksichtigt.  Die maximalen 

Fassadenpegel verringern sich auf dem Straßenabschnitt von Ost von 72,5/62,7 

dB(A) Lden/Lnight  auf 70,1/60,3 L den/Lnight . 

 

+ Für die L 471, Ortsdurchfahrt Wormers dorf , hat die Stadt Rheinbach auf freiwilliger 

Basis Lärmberechnungen durchführen lassen. Die Lärmbelastung wurde nach den 

in Nordrhein -Westfalen für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen weiterhin anzu-

wendenden RLS-90 berechnet.  

 

+ In der Ortsdurchfahrt Wormers dorf  ging auf dem Abschnitt Wormersdorfer Straße, 

Haus Nr. 51, bis K 62 fälschlicherweise mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

von 30 statt 50 km/h ein. Sie wird in den Daten der Basistabelle mit einer Erhöhung 
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der dB(A)-Werte um 2,4 dB(A) berücksichtigt. Die maximalen Fassadenpegel erhö-

hen sich von 70,5/61,1 dB(A) Lday/Lnight  auf 72,9/63,5 Lday/Lnight . 
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Abb. 5.1: Eingangsdaten Lärmkarten Straße ï Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV)   
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Abb. 5.2:  Eingangsdaten Lärmkarten Straße ï Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
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Abb. 5.3:  Eingangsdaten Lärmkarten Straße ï Oberflächengestaltung (gemäß BUB-D)  
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Abb. 5.4:  Eingangsdaten Lärmkarten Straße ï Vorhandener Lärmschutz 

  



2024-08-05 
rheinbach_lap_4_2024-08-05.docx 

 

 

PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD 
  

Stadt Rheinbach ð Lärmaktionsplan 4. Runde 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Abb. 5.5:  Strategische Lärmkarte Straßenverkehr Lden  
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Abb. 5.6:  Strategische Lärmkarte Straßenverkehr Lnight 
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Abb. 5.7:  Strategische Lärmkarte Straßenverkehr Lday ï OD Wormersdorf 
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Abb. 5.8:  Strategische Lärmkarte Straßenverkehr Lnight ï OD Wormersdorf  
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5.2 Schienenverkehr 

 

Mit Einfügung von Absatz (4) in den § 47e BImSchG ist das EBA in den Nicht-Ballungsräumen 

für die Aufstellung des bundesweiten Lärmaktionsplans für die Haupteisenbahnstrecken des 

Bundes mit Maßnahmen in Bundeshoheit zuständig.  

 

Eine Plausibilitätskontrolle der Lärmkarten wurde angesichts der Zuständigkeit des EBA für den 

Lärmaktionsplan nicht durchgeführt. Die vom EBA berechneten strategischen Lärmkarten für 

die Schienenwege des Bundes sind deshalb nachfolgend nur nachrichtlich e ingefügt.  
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Abb. 5.9:  Strategische Lärmkarte Schienenverkehr Lden ï Rheinbach 
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Abb. 5.10:  Strategische Lärmkarte Schienenverkehr Lnight ï Rheinbach 
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5.3 Belastungsachsen  

 

Straßenverkehr 

 

Bei den strategischen Lärmkarten treten in den Grenzbereichen der Isophonenbänder bei einem 

10x10 m-Raster zwangsläufig gr ößere Ungenauigkeiten auf. Genauer sind Fassadenpegel, die 

im Rahmen der BEB-Berechnungen erzeugt und deshalb nachfolgend verwendet werden.  

 

Auf Grundlage einer Auswertung der Bereiche  

 

+ mit Überschreitung der Lärmwerte in drei Kategorien  

# Lden >7 0 dB(A) und/ oder Lnight  >6 0 dB(A) als sehr hohe Lärmbelastung,  

# Lden Ó65 ð < 70 dB(A) und/ oder Lnight  Ó55 ð < 60 dB(A) als hohe Lärmbelas-

tung , 

# Lden Ó60 ð < 65 dB(A) und/ oder Lnight  Ó50 ð < 55 dB(A) wegen Nichteinhal-

tung des Umwelthand lungsziels und   

 

+ einer zulässigen (Bebauungsplan) oder tatsächlichen (Realnutzung) empfindlichen 

Nutzung (Wohnung, Schule, Krankenhaus)  

 

wurden mit einer GIS -Auswertung Belastungsachsen identifiziert, die sich aus einer Überschrei-

tung der Auslösewerte beim überwiegenden Teil der Gebäude ergeben . In den nachfolgenden 

Abbildungen sind die Gebäude ohne Korrektur der fehlerhaften Lärmberechnung dargestellt 

(vgl. Kap. 5.1).  

 

Bereiche mit Gebäuden die sehr hohen Pegeln Lden >70 dB(A)/ L night >60  dB(A) ausgesetzt sind:  

 

+ Pflichtiger Straßenabschnitt: B 266 Ortsdurchfahrt Oberdrees, Bundesstraße, Haus 

Nr. 53 bis Ortsausgang Richtung Rheinbach, 

 

+ pflichtiger Straßenabschnitt: L 158 Koblenzer Straße ð Meckenheimer Straße, Gym-

nasiumstraße bis Segerstraße, 

 

+ nichtpflichtiger Straßenabschnitt: L 471 Wormersdorfer Straße, Kreisverkehr bis 

Wormersdorfer Straße, Haus Nr. 92.  
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Abb. 5.11:  Belastete Gebäude mit empfindlicher Nutzung Lden Ó60 dB(A)  
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Abb. 5.12:  Belastete Gebäude mit empfindlicher Nutzung Lnight Ó50 dB(A) 
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Abb. 5.13:  Belastete Gebäude mit empfindlicher Nutzung LTag Ó60 dB(A) ï OD Wormersdorf 

 




























































































































































